
komitees zur Einberufung eines außer/ 
ordentlichen Parteitages zufallen.

56 Einberufung und Bekanntgabe der 
Tagesordnungspunkte ordentlicher Par/ 
teitage müssen mindestens acht Wochen 
vor dem Tagungstermin erfolgen.

37 Der Parteitag ist beschlußfähig, wenn 
auf ihm nicht weniger als die Hälfte aller 
Parteimitglieder durch Delegierte ver/ 
treten ist. Der Schlüssel für die Delegier/ 
tenwahlen wird vom Zentralkomitee 
festgelegt.

3 & Der Parteitag
a) nimmt die Rechenschaftsberichte des 
Zentralkomitees, der Revisionskommis/ 
sion und anderer zentraler Organe ent/ 
gegen und faßt darüber Beschluß;
b) beschließt über das Programm und 
das Statut der Partei und bestimmt die 
Generallinie und die Taktik der Partei;
c) wählt das Zentralkomiteeentsprechend 
der vom Parteitag festzulegenden Zahl 
von Mitgliedern und Kandidaten.
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